
Die Tücken vorformulierter Einwilligungserklärungen 
 
 
Die Einwilligung in ärztliche Behandlungsmaßnahmen 
 

• ein für den behandelnden Arzt vorgeschriebenes und notwendiges Instrument der Aufklärung 
des Patienten über die mit der Behandlung verbundenen Risiken. 

 

aber: 
 
Die Aufklärung über bzw. Einwilligung in ärztliche Behandlungsmaßnahmen kann bei Verwendung 
vorformulierter Mustertexte auch Textpassagen enthalten, mit deren Unterzeichnung Sie als Mitglied 
einer privaten Krankenversicherung das Kostenrisiko im Falle der Nichtübernahme der Kosten durch 
Ihre Krankenversicherung persönlich tragen. 
 
Im Klartext: Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, Gebührenpositionen, also 
Kosten der Behandlungsmaßnahme, die wir als private Krankenversicherung nicht erstatten, selbst zu 
bezahlen. 
 
Und..... sollten Sie die Auffassung vertreten, diese Gebührenpositionen seien zu Unrecht angesetzt, 
die Beweislast hierfür liegt bei Ihnen. 
 
 

Daher möchten wir Sie bitten, die Ihnen seitens Ihres behandelnden Arztes/Zahnarztes vorgelegten 
Einwilligungserklärungen in notwendige Behandlungsmaßnahmen mit Aufklärung in das 
Behandlungsrisiko sorgfältig auf eventuell in diese Einwilligungserklärung integrierte Passagen1, die 
die Kostenübernahme durch Ihre private Versicherung betreffen, zu überprüfen. 
 
• Wir sind gerne bereit, Ihnen Ihre diesbezüglichen Fragen zu beantworten. 
 

• Wir können Ihnen wichtige Hinweise hinsichtlich der Tragweite der von Ihnen zur Unterzeichnung 
vorgelegten Erklärung vermitteln. 

 

• Wir bitten Sie, unser Angebot, Sie, bezogen auf Ihre individuelle krankenversicherungsspezifische 
Situation zu beraten, zu nutzen. 

 

• Denken Sie bitte daran: eine geleistete Unterschrift ist verbindlich! 
 
 
Beispiel: 
„1“Für privat versicherte Personen gilt, dass deren Erstattungsstellen möglicherweise nicht alle 

Kosten übernehmen und einzelne Gebührenpositionen herausstreichen. Wir bitten um 
Verständnis, dass die Rechnungen vom Privatpatienten trotzdem in vollem Umfang zu 
bezahlen sind. 
Hiermit erklären Sie sich damit einverstanden. 

 
 
 
 
 
 


